die Nichterstattung osteopathischer Behandlung durch die Beihilfe ist m.E. nicht rechtens. Die Beihilfebestimmungen sehen vor, daß Heilpraktikerbehandlung erstattet wird, sofern nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker abgerechnet wird. Dadurch werden grundsätzlich alle in der GebüH genannten Therapieverfahren erstattet. Ausnahmen hiervon sind in § 6 Abs. 2 der Beihilfevorschriften aufgelistet (siehe Anlage). Osteopathie ist hier nicht genannt und muß deshalb erstattet werden. Auch die Begründung Ihrer Beihilfestelle, daß die Durchführung einer osteopathischen Behandlung bei einem Heilpraktiker erst dann als beihilfefähig anerkannt werden kann, wenn durch den behandelnden Arzt nachgewiesen wird, daß alle schulmedizinischen  Maßnahmen ausgeschöpft wurden und keine andere Behandlung möglich ist, ist aus den Beihilfebestimmungen meines Wissens nicht herzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen

